
Römisch-katholische Kirchgemeinde Marbach LU_________________________

Benützungsreglement der Pfarrkirche  
 
Die Pfarrkirche Marbach ist ein stimmungsvoller und akustisch günstiger Bau. Neben der 
Benützung als Gottesdienstraum sind darin Konzertveranstaltungen in massvollem Umfang 
möglich. Die Kirche soll aber in erster Linie Gotteshaus und Pfarrkirche bleiben und nicht 
bedingungslos beanspruchbarer Konzertsaal werden. 
 
Daher gilt folgendes Reglement: 
- Ein Konzert in der Kirche soll ein Beitrag zur Verkündigung der Frohen Botschaft leisten, 

das Programm dementsprechende Musik aufweisen und dem Kirchenjahr angepasst 
sein. Konzerte deren Programme dem sakralen Raum nicht entsprechen, werden nicht 
bewilligt. Kommerzielle  Konzertveranstaltungen bedürfen einer speziellen Bewilligung 
des Kirchenrates. 

 
- Ortsansässige Musikvereine, Gruppen und Chöre haben den Vorrang. 
 
- Gesuche sind  schriftlich, bis spätestens zwei Monate vor dem Anlass, zu Handen 

des Kirchenrates, an das Pfarramt Marbach, 6196 Marbach zu richten. 
 
- Konzerte in der Kirche sollen grundsätzlich für alle Leute zugänglich sein. Deshalb wer-

den in der Regel nur musikalische Veranstaltungen bewilligt, die keinen Eintritt verlan-
gen. Als Unkostenbeitrag können Türkollekten eingezogen werden. 

 
- Spätestens einen Monat vor der Veranstaltung sind die genauen Probezeiten mit dem 

Pfarramt Marbach abzusprechen. 
 
- Konzerte und Proben dürfen die ordentlichen Gottesdienste nicht tangieren oder zu de-

ren Verschiebung zwingen. 
 
- Der Aufbau eigener Podien ist nur mit spezieller Bewilligung gestattet. An Rauminstallati-

onen dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden. Der Veranstalter haftet für all-
fällige Schäden. 

 
- Nach Proben und Konzerten hat der Veranstalter für ein tadelloses Zurücklassen des 

Kirchenraumes zu sorgen. 
 
- Für die Einhaltung der notwendigen Sicherheitsbestimmungen ist der Veranstalter selber 

verantwortlich. 
 
- Ist die zusätzliche Präsenz des Sakristans nötig, so hat der Veranstalter vorgängig die 

Frage der Entschädigung zu klären.  
 
Inkraftsetzung 
 
Dieses Reglement trifft mit Beschluss des Kirchenrates in Kraft 
 
Marbach, 14. November 2009 
 

Kirchenrat Marbach 
 Willy Haas Lisbeth Aeschlimann 
 Präsident Aktuarin 


